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RS OGH 1968/10/31 1Ob269/68,
6Ob165/75, 6Ob809/80, 7Ob606/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1968

Norm

KO §7

ZPO §235 B

Rechtssatz

Nach der vom Masseverwalter erklärten Aufnahme eines durch die Erö9nung des Konkurses über das Vermögen der

beklagten Partei unterbrochenen Verfahrens ist die Bezeichnung der beklagten Partei in "NN als Masseverwalter in

dem über das Vermögen des (der) .... eröffneten Konkurses" richtigzustellen.
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